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Die rechts- und sozialstaatliche Demokratie der verbesserungs
fähigen und verbesserungsbedürftigen Ordnung

Die nächste Frage, welchen Inhalt eine solche neue Verfassung 
haben könnte, soll auf der Grundlage der zwei weiteren eingangs 
zitierten Thesen behandelt werden. Die eine lautet: Die Annahme 
der rechts- und sozialstaatlichen Demokratie als eigene Angele
genheit hat notwendigerweise den Charakter kritischer Solidarität 
mit einer verbesserungsfähigen und verbesserungsbedürftigen Ord
nung. Sie ist frei von der Tendenz, die Verfassung durch einen 
Katalog unerfüllbarer Wünsche zu überfordem, sie zu idealisieren 
oder gar zum Religionsersatz für eine säkularisierte Gesellschaft 
hochzustilisieren und Kritiker des Bestehenden in der Art von 
Ketzern zu behandeln. Daran knüpft die dritte These an: Kritische 
Solidarität schließt die Bereitschaft ein, an zwei Aufgaben mit
zuwirken, nämlich einmal daran, die stets vorhandene Kluft zwi
schen Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit einigermaßen 
zu überbrücken, und ferner daran - das ist mir in unserem Zusam
menhang besonders wichtig -, die ererbten Strukturen der rechts- 
und sozialstaatlichen Demokratie behutsam so fortzuentwickeln, 
daß sie auch unter den veränderten Bedingungen des technischen 
Massenzeitalters funktionstüchtig bleiben.

Diese beiden Thesen gehen davon aus, daß auch die rechts- und 
sozialstaatliche Demokratie bei aller Wertschätzung keine Heilsleh
re ist, sondern geschichtlich bedingtes, verbesserungsbedürftiges 
Menschenwerk. Ihre überlieferten Strukturen gehören ganz ge
wiß auf die Seite des relativ Besseren und dürfen nicht leichtfertig 
aufs Spiel gesetzt werden. Aber es genügt nicht, wenn wir uns auf 
das Erbe unserer Vorfahren einen Erbschein in Gestalt des Grund
gesetzes ausstellen lassen und nicht einmal zur Diskussion darüber 
bereit sind, ob und wo dieses Grundgesetz einer Fortentwicklung 
bedarf. Die Versuchung zur Immobilität ist derzeit besonders groß, 
da der Zusammenbruch des Sozialismus in seiner real existierenden 
Form dazu verleitet, die Ordnung der Bundesrepublik zu idealisie
ren und Mängel unseres Systems, insbesondere die erwähnte Kluft 
zwischen Norm und Wirklichkeit, zu verniedlichen.

Noch bei den Vorstellungen zum 40jährigen Bestehen des 
Grundgesetzes klang vielerorten die Bereitschaft an, unsere Verfas
sungsordnung entsprechend den zwischenzeitlich gewonnenen Er
fahrungen und neu hinzugekommenen Aufgaben fortzuentwickeln. 
Wer hingegen heute von Fortentwicklung redet, setzt sich dem 
Vorwurf aus, das Grundgesetz nicht hoch genug zu schätzen. 
Der freiheitliche und emanzipatorische Verfassungspatriotismus, 
wie er in den letzten Jahren gewachsen war, wird weithin von 
einem selbstgefälligen und immobilen Verfassungspharisäertum 
verdrängt. Ich kann nur einen früheren Stoßseufzer wiederholen: 
Wären unsere Vorfahren so unbeweglich und so denkfaul gewesen 
wie wir, es hätte die rechts- und sozialstaatliche Demokratie nie 
gegeben!

Was bedeuten diese Überlegungen für den Inhalt einer gesamt
deutschen Verfassung? Insoweit bestehen zwei Möglichkeiten: ein
mal die Transformation des ursprünglich als Provisorium für einen 
Teil des Volkes konzipierten Grundgesetzes in eine im wesentli
chen unveränderte gesamtdeutsche Verfassung, zum anderen die 
Fortentwicklung dieses Grundgesetzes zu einer gesamtdeutschen 
Verfassung unter Prüfung der inzwischen erkennbaren Reformbe
dürfnisse und der Anregungen aus dem Verfassungsentwurf des 
Runden Tisches. Zur ersten Möglichkeit kann ich mich kurz fassen, 
obwohl sie nicht ganz so problemlos ist, wie mitunter angenommen 
wird. Sie erwies sich schon bald als die realistischere der beiden 
Möglichkeiten. Denn mit dem Beitritt der DDR gemäß Art. 23 
GG wurde das Grundgesetz automatisch auch in der DDR in Kraft 
gesetzt. Erforderlich wurden allerdings auch in diesem Falle einige 
einigungsfolgenbedingte Änderungen. So konnte man nicht auf 
verfassungsrechtliche Ausnahmeregelungen oder Überleitungsvor
schriften für die Eigentumsordnung, den öffentlichen Dienst, den 
Finanzausgleich sowie für die Wehrverfassung verzichten. Auch 
waren die Präambel und Art. 23 zu ändern, da anderenfalls die 
Unklarheit bestehen und mißbräuchlich ausgenutzt werden könnte, 
die Einheit Deutschlands sei noch nicht vollendet und es kämen 
noch weitere Teile des früheren Deutschen Reiches für einen 
Beitritt in Betracht.

Eine auf diese Änderungen beschränkte Fortgeltung des Grund
gesetzes wäre sicherlich kein Unglück. Gustav Heinemann hat 
die Verabschiedung des Grundgesetzes zu Recht als Sternstunde 
unserer Geschichte bezeichnet. Es genießt ja nicht nur breite Wert
schätzung, sondern wird schon längst nicht mehr als Provisorium 
für eine Übergangszeit empfunden. Denn inzwischen haben die 
westdeutschen Bürger die Gewährleistungen der Verfassung durch 
Inanspruchnahme erproben und dadurch ihren Lebenswert nach 
und nach erfahren können. Aber selbst im Westen gibt es nament
lich in der jungen Generation nicht wenige, welche das Grundge
setz zwar als ideal für Begüterte ansehen, während im Alltag der 
kleinen Leute von den verfassungsrechtlichen Gewährleistungen 
zu wenig spürbar sei. Ich halte das so für nicht richtig, möchte 
gleichwohl aus dem Vortrag eines namhaften Journalisten auf einer 
Richterveranstaltung zum Thema „40 Jahre Grundgesetz“ zitieren: 
„Das Grundgesetz ist mit Abstand die beste Verfassung, die es je 
auf unserem insoweit wenig ruhmreichen Boden gab. Wir haben 
diesen Satz unzählige Male gehört, im Jubiläumsjahr inflationär 
oft. Die Aussage, von der wir alle wissen, daß sie zutrifft, ist zum 
Stereotyp geworden. Sie verursacht langsam Unbehagen, jedenfalls 
bei mir, und ich will auch sagen warum. Wenn ich mir vorstelle, 
wie eine Person aussehen müßte, die das Klischee besonders gerne 
von sich gibt, steht vor meinem geistigen Auge ein behäbiger Mann 
von weit über 50, die Weste spannt sich über seinem Bauch, die 
Wangen sind vom Wohlleben leicht gerötet, der Mercedes parkt vor 
der Tür. Unser Zeitgenosse hat das Wirtschaftswunder angekurbelt 
und dann mit den Pfunden gewuchert. Er ist mit sich zufrieden und 
natürlich auch mit unserer Verfassung, die seinen Status garantiert 
und optimiert. Deshalb schlägt er sich auf die Schenkel und sagt im 
Brustton der Überzeugung: Das Grundgesetz soll uns erst einmal 
einer nachmachen.“

Soweit das Zitat. Es wäre doch wohl verheerend, wenn wir den 
Bürgern der DDR das Grundgesetz in dieser Mentalität nahebrin
gen wollten. Sie empfinden zwar die Übernahme des politischen 
Systems der Bundesrepublik als großen Fortschritt, andererseits 
sind sie daran gewöhnt, das Verfassungsrecht nicht ernst zu neh
men. Den Lebenswert des Grundgesetzes können sie nur vom 
Hörensagen kennen, ein auf Erfahrung beruhender Verfassungs
patriotismus kann von ihnen nicht erwartet werden. Und für sie 
muß es unverständlich und kränkend sein, daß die in der DDR ent
wickelten verfassungsrechtlichen Modifizierungen unseres Systems 
nicht einmal diskutiert werden. Noch im April 1990 plädierten bei 
einer Infas-Befragung in der DDR nur 9 % für die Übernahme 
des Grundgesetzes, 42 % wünschten eine neue eigene und 38 % 
eine neue gesamtdeutsche Verfassung. Dabei forderten für die 
gesamtdeutsche Verfassung 75 % ein Recht auf Arbeit an erster 
Stelle und 62 % den Umweltschutz.

Damit stehen wir vor der zweiten Möglichkeit: Entwurf einer 
neuen gesamtdeutschen Verfassung unter Prüfung der inzwischen 
erkennbaren Reformbedürfnisse und der Anregungen aus dem Ver
fassungsentwurf des Runden Tisches. Daß im Falle einer Wieder
vereinigung so verfahren würde, hatten die Mütter und Väter des 
Grundgesetzes, wie sich aus der Präambel und aus Art. 146 a. F. 
ergibt, als selbstverständlich vorausgesetzt. Die geringe Bereit
schaft, eine solche Fortentwicklung des Grundgesetzes wenigstens 
zu prüfen, erscheint um so unverständlicher, als das Grundge
setz aus Anlaß des Zusammenschlusses ohnehin geändert werden 
mußte. Zudem ist die Verfassung seit ihrem Inkrafttreten bereits 
35mal novelliert worden, zumeist aus weit weniger wichtigen 
Anlässen, in einigen Fällen aber auch recht einschneidend. Wich
tige Fortbildungen des Verfassungsrechts sind ferner durch die 
verfassungsgerichtliche Rechtsprechung erfolgt, ohne daß es in 
allen Fällen zu abschließenden Klärungen kommen konnte. Der 
Zusammenschluß der beiden deutschen Staaten ist doch wohl ein 
würdiger Anlaß, das Grundgesetz erneut einer zukunftsgerichteten 
Überprüfung zu unterziehen und dafür zu sorgen, daß der Weg in 
die gemeinsame Zukunft mit einer Verfassung beginnt, die dem 
neuesten Stand der Erfahrung und Einsichten genügt.

Der Forderung nach einer solchen Fortentwicklung wird gele
gentlich die Besorgnis entgegengehalten, unsere grundgesetzliche 
Ordnung könne auf diesem Wege unerwünschte Änderungen er
leiden. Ist das wirklich zu befürchten? Alle Vorschläge für eine 
neue gesamtdeutsche Verfassung stimmen darin überein, daß sie


